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ricljtShof ift niajt in ftd^ einig. ®te jioilreehtliche 2lbtei=

lung beS SunbeSgerichtS |nt am 18. ßtooember 1914 in
einem Eonfreten galle bie obligatoire Sôfung ange»
nommen. Ses: StaatSgerichtSlpf dagegen hat faft p
gleiches 3eit für bie bingliche SBirEung bei ber ®eric|t§=
jtanbêfrage eine Sanje gebrochen. Sabei »erfülle es in
feinen ©rroägungen aüerbingS ben jioitrechiltchen @nt=

fd^eib nidjt p tangieren, 'gai e§ aber tatsächlich getan.
®ie Kantone ftnb nun in ben ©utfcheiben ihrer oberfien
Oeïid^te balb ber gioilrec^Uid^ert, balb ber ftaatSrechi-
lichen Abteilung beS SunbeSgeridßeS mit wecïjfelnber
Segrünbung gefolgt. ®ie Kantone 3*Wöb Sutern unb
SBaabt hulbigten ber Obligatorien Sôfung, bie Kantone
Sern, ©enf unb Neuenbürg bagegen ftanben für bie

öingliäje üßirfung ein. ®aS KaffationSgericht beS Kam
tonS 3örie§ Ip* nun in einer neueften ©ntfcljeibung in
einer IRei^e oon gäßen ebenfalls baS Urteil ber jitül-
restlichen SEbteilung beS StmbeSgeicichteS ohne meitere
Segrünbung fanftiontert. ®er Sefdjjlug bei KaffationS»
geri^iS ift in anbetet bemerEenSroert. ®s er
im fummarifcl)en Soroetfahren gefteßf mürbe, fdjjneibet
er Eünftighln im Kanton ßütich ben SBeg an baS Sun=
beSgeridht ab. ©Ine äBenbung ber bunbeSgerichtlidjen
S«û£î§ p oerfuchen, ift alfo im Kanton ßäridh auS»

ftdfjlSloS. ©ine reehtSfiaatliäie Sôfung ift MeS Eaum.

gut bie intereffierten Kreife aber bürfte bieS eine

SBarnung fein oot aßju ficherem Schuigeffihh rote
bieS leibet bisher ber galt mar. ®er $anbwerfer mug
miffen, baff er ftch auf baS Sfanbreclji nicijt unbe»
bingt oerlaffen fann, fonbern bag er nur bann für
feine* Krebitgebung gefiebert ift, menn er baS Sfanbredjt
non Anfang an in bei ©runbbueb eintragen lägt, eine
in ber ißrajis anS KonEurrenjgrünben unmögliche Sôfung.
®a bie .gnbifatur, oor aßem bie beê SunbeSgericljieS,
Eaum in ben nach ften fahren eine SBenbung erfahren
wirb, fo fönnte e§ ftch fpchfiens fragen, ob nicht eine

legiSlatorifdje Sôfung p fuäjen ift. ®er heutige 3uftanb
ift für ben ^uriften roie bie intereffierten Kreife unbe=

friebigenb. SBir flehen ungefähr ba, roo mir ftanben,
al§ ba§ Qioilgefehbu^ noch nicht in Kraft mar. ®te=

jenigen Kantone, meldje fcEpn früher ben geregten Schuh
Dem |>anbroerfer angebeihen liefen, richten i|re heutige
StecbtSfpredjmîg barnaeb ein, bie übrigen Kantone folgen
bem SunbeSgeriebt in feiner obligstorif(f)en Sôfung. gn
anbern Staaten, §. S. in ©eutfeEjlanb, beftijen mir über
bie gleiche SDîaterie befonbere @efe|e, roo mir oerfuchen,
•mit roentgen fKrtiEeln auSpfommen. ©ine faubere, Elare
gefehgeberifche Sôfung märe angefichiS ber SßSid^tigfeit ber
ÜJlaterie nur p roünfdjen, ohne baß in ber Scbweij
aßerblngS an eine praftifebe Sermirflichung btefeS SBuw
fcheS ja beulen ift. SJiahlen boch bie SRühlen ber ®e^
mofratie langfam. („5Kat.=3tg.")-

uon»vin$4><n.
©fünft her etög. KranEenoetft^erung. (K-M Korr.)

Ueber ben Stanb ber KranEenoerftdjerung im abgelaufenen
.galjr gibt ber Seridjt beS SunbeSamteS für Sojiatoer»
Sicherung 9IuSfunft. ®ie StatifiiE beroegt fid& im iRahmen
beS SunbeSgefeheS über bie KranEenoerficherung nur
über bie anerEannten KranEenEaffen, b. h- biejenigen Kaffen,
bie prozentual ihrer STcitgtteber bie SunbeSfuboention
erhalten. ©S ift nic|t beîannt unb Eönnte nur fchmer er=

mitielt roerben, melden Ilmfang bie oom Sunbe nicht
anerEannten KranEenEaffen aufroeifen. ©inb e§ einesteils
bie gut füuierten Kaffen, bie fich oom Sunbe nicht aner=
Eennen laffen, fo fh>b eS auf ber anbern Seite oiele
gahriEanten, mel^e bie ©inmifäjung beS SunbeS in ihr
Äaffenmefen auSfehlageu. Dbmohl ber Sunb nur eine

jahrlidhe Slbre^nung über baS KrattEenmefen ber aner=
Éannten Kaffen forbert, fo roirb befonberS aber biefe
oielerorts als ©Inmifdpng empfunben. ©nbe 1926 be-

ftanben 1017 Kaffen, bie 1,160,716 SRitglieber auf»
rotefen. ^Infichtltdh ber ©rôfje ber Kaffen ift p fagen,
ba| 18 % mehr als 1000 genufsberechtigte SRitglieber
aufroeifen. ©inige Seifpiele laffen jeigen, ba^ auch be--

fonberS gro|e Kaffen bie SlnerEennung beS SunbeS hoben
unb fomit Suboention beziehen. 106 Kaffen ftnö oer»
treten mit gegen 2000 SRitgliebern, 40 mit 4000, 11 mit
gegen 6000, 10 mit gegen 10,000, 17 über 10,000 37iit=

gliedern. ®ie Statiftif unterfd^ieben nach ben ©efchledhtern
jeigt folgenbeS Silb. Son ben 1,160,716 genufjberechtig»
ten STtitgliebern roaren SRämter 540,697 (47 ®/o), grauen
395,489 (34%), Kinber 224,530 (19®/o). ®abet barf
nic^t oergeffen roerben, baff hierbei oerfchiebene SJlitglieber
boppelt gejählt ftnb, inbem ba§ KranEenEaffen Ser=
fidherungSgefeh biefe ®oppelfpurigEeit juläfjt. @S ift aber
auch fefigefteHt, rokotel einfach oerficherte SRitglieber oor=
hanben ftnb; bie betrug 461,904 SRänner (44®/o),
373,148 grauen (35%), 216,119 Kinber (21%), total
1,051,171 einfach oerficherte iUlitglieber. Sejogen auf
bie ganje fchroeij. SGßohnbecölEerung fteHen fie 27 ®/o Set»
fieberte bar. ©S ergibt ftch hierauf, bajj biefe 3°hi für
unfere Serhältniffe eine fehr hohe ift, inbem beifpielS*
roeife ®euifd<lanb faft eine gleich groüe Srojentjahl auf»
roeift. ©ort ftnb aber alle Arbeiter, ote jährlich nicht
einen ^ahreSgehalt oon 2700 9I9JI. haben, obligatorifcb
gegen KranEheit oerfi^ert, roährenb bieS bei unS frei ift.
®aS Setmögen aßer anerEannten KranEenEaffen betrug
©nbe 1926 45,861,503 gr., int ©urebfehnitt auf ein
genufjberechtigteS SOÎitglieb 39.51 gr. ®te jährliche SunbeS-
fuboention beträgt fett einigen gahren 1 3Riß. granEen.
9luS ber Statiftif ergibt ftch_, bag ba§ Sermôgen ber
Kaffen jtdher unb Ieic£)t realifierbar angelegt ift. ®te 3ln=

löge in Siegenfehaften, fjpoibeleti unb Seteiügungen
ma^t 10 ®/o bel ©efamtoermôgenS au§. 3n ißrojenten
auSgebrücEt machen bie Anlagen bei SparEaffen 22 ®/o, in
Obligationen oon Sunb unb Kantonen 46 •/», bei fßrioat»
banEen unb Konfumgenoffenfchaften 12 ®/o ; bei ben Se»

triebSinhabern ftnb nur 5 ®/o angelegt, in SetriebSEaffen.

|>ûnlt«)eïîer» unb ©emerbeuerein 3»^ ««ö Ww»

gebung. In einer oon jirfa 100 üßlann befugten Ser«
fammlung in QnS (Sern) rourbe na^ einem Referat beS

Eantonalen ®eroerbefe!retär§, Sößenger, bie ©rünbung
eines ÇanbroerEer» unb ©eroerbeueteinS gn§ unb Um^
gebung befdfjloffen.

üR$$teilia«tweKa
®ie ©eroerbe« unb ûflnbrot'dfçhaftsausfteûung in

äRurten roirb oom 27. Sluguft bis 11. September
1927 abgehalten. SUS Inmelbetermtn ift ber 1. Sftai
feftgefeht.

Sont §oljmor!t im böbifchen SchnJßtiwnlb. (Korr.)
®a§ iftunbljolggefchäft war in ben legten lochen immer
noch lebhaft, ber Umfah auf iRabelftammholj beträcht»
lieh; einzelne gorftbegirfe finb fo jieralich auSberEauft.
®ie Stimmung im ©infauf ift immer noch juberfi<htli<h,
wenn auch We SeeiSberoegung nach oben entfcïjieben ruhi»
ger geworben ift. 3m Sdhwarjwalb würben etwa 130
Srojent ber Sanbeggrunbpreife für giften» itnb Sannen-
ftammholj begabt. Sach Anficht ber maggebenben Stet»
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richtshof ist nicht in sich einig. Die zioilrechtliche Abtei-
lung des Bundesgerichts hat am 18. November 1914 in
einem konkreten Falle die obligatorische Lösung ange-
nommen. Der Staatsgerichtshof dagegen hat fast zu
gleicher Zeit für die dingliche Wirkung bei der Gerichts-
standsfrage eine Lanze gebrochen. Dabei versuchte er in
seinen Erwägungen allerdings den zwilrechtlichen Ent-
scheid nicht zu tangieren, hat es aber tatsächlich getan.
Die Kantone sind nun in den Entscheiden ihrer obersten
Gerichte bald der zwilrechtlichen, bald der staatsrecht
lichen Abteilung des Bundesgerichtes mit wechselnder
Begründung gefolgt. Die Kantone Zürich, Luzern und
Waadt huldigten der obligatorischen Lösung, die Kantone
Bern, Genf und Neuenburg dagegen standen für die

dingliche Wirkung ein. Das Kasiationsgericht des Kan-
tons Zürich hat nun in einer neuesten Entscheidung in
einer Reihe von Fällen ebenfalls das Urteil der zivil
rechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes ohne weiters
Begründung sanktioniert. Der Beschluß des Kassations-
gerichts ist in anderer Hinsicht bemerkenswert. Da er
im summarischen Vorverfahren gestellt wurde, schneidet
er künftighin im Kanton Zürich den Weg an das Bun-
desgsricht ab. Eine Wendung der bundesgerichtlichen
Praxis zu versuchen, ist also im Kanton Zürich aus-
sichtslos. Eine rechtsftaatliche Lösung ist dies kaum.

Für die interessierten Kreise aber dürfte dies eine

Warnung sein vor allzu sicherem Gchutzgefühl, wie
dies leider bisher der Fall war. Der Handwerker muß
wissen, daß er sich aus das Pfandrecht nicht unbe-
dingt verlassen kann, sondern daß er nur dann für
seine Kreditgàmg gesichert ist, wenn er das Pfandrecht
von Anfang an in das Grundbuch eintragen läßt, eine
in der Praxis aus Konkmrenzgründen unmögliche Lösung.
Da die Jndikatur, vor allem die des Bundesgerichtes,
kaum in den nächsten Jahren eine Wendung erfahren
wird, so könnte es sich höchstens fragen, ob nicht eine

legislatorische Lösung zu suchen ist. Der heutige Zustand
ist für den Juristen wie die interessierten Kreise unbe-
friedigend. Wir stehen ungefähr da, wo wir standen,
als das Zivilgesetzbuch noch nicht in Kraft war. Die-
jenigen Kantone, welche schon früher den gerechten Schutz
dem Handwerker angedeihen ließen, richten ihre heutige
Rechtsprechung darnach ein, die übrigen Kantone folgen
dem Bundesgericht in seiner obligatorischen Lösung. In
andern Staaten, z. B. in Deutschland, besitzen wir über
die gleiche Materie besondere Gesetze, wo wir versuchen,
mit wenigen Artikeln auszukommen. Eine saubere, klare
gesetzgeberische Lösung wäre angesichts der Wichtigkeit der
Materie nur zu wünschen, ohne daß in der Schweiz
allerdings an eine praktische Verwirklichung dieses Wun-
sches zu denken ist. Mahlen doch die Mühlen der De-
mokratie langsam. („Nat.-Ztg.").

NMwiMKâ
Stand der Mg. Krankenversicherung. (L>N Korr.)

Ueber den Stand der Krankenversicherung im abgelaufenen
Jahr gibt der Bericht des Bundesamtes für Sozialver-
sicherung Auskunft. Die Statistik bewegt sich im Rahmen
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung nur
über die anerkannten Krankenkassen, d. h. diejenigen Kassen,
die prozentual ihrer Mitglieder die Bundessubvention
erhalten. Es ist nicht bekannt und könnte nur schwer er-
mittelt werden, welchen Umfang die vom Bunde nicht
anerkannten Krankenkassen aufweisen. Sind es einesteils
die gut situterten Kassen, die sich vom Bunde nicht aner-
kennen lassen, so sind es auf der andern Seite viele
Fabrikanten, welche die Einmischung des Bundes in ihr
Kassemvesen ausschlagen. Obwohl der Bund nur eine

jährliche Abrechnung über das Krankenmesen der aner-
kannten Kassen fordert, so wird besonders aber diese
vielerorts als Einmischung empfunden. Ende 1326 be-

standen 1017 Kassen, die 1,160,716 Mitglieder auf-
wiesen. Hinsichtlich der Größe der Kassen ist zu sagen,
daß 18°/« mehr als 1000 genußberechtigte Mitglieder
ausweisen. Einige Beispiele lassen zeigen, daß auch be-

sonders große Kassen die Anerkennung des Bundes haben
und somit Subvention beziehen. 106 Kassen sind ver-
treten mit gegen 2000 Mitgliedern, 40 mit 4000, 11 mit
gegen 6000, 10 mit gegen 10,000, 17 über 10,000 Mit-
gliedern. Die Statistik unterschieden nach den Geschlechtern
zeigt folgendes Bild. Von den 1,160,716 genußberechtig-
ten Mitgliedern waren Männer 540,697 (47 °/<0, Frauen
395,489 (34»/»), Kinder 224,530 (19»/«)- Dabei darf
nicht vergessen werden, daß hierbei verschiedene Mitglieder
doppelt gezählt sind, indem das Krankenkassen - Ver-
sicherungsgesetz diese Doppelspurigkeit zuläßt. Es ist aber
auch festgestellt, wieviel einfach versicherte Mitglieder vor-
Handen sind; die Zahl betrug 461,904 Männer (44»/„),
373,148 Frauen (35°/«), 216,119 Kinder (21°/«), total
1,051,171 einfach versicherte Mitglieder. Bezogen auf
die ganze schweiz. Wohnbevölkerung stellen sie 27 »/<> Ver-
sicherte dar. Es ergibt sich hieraus, daß diese Zahl für
unsere Verhältnisse eine sehr hohe ist, indem beispiels-
weise Deutschland fast eine gleich große Prozentzahl auf-
weist. Dort sind aber alle Arbeiter, me jährlich nicht
einen Jahresgehalt von 2700 RM. haben, obligatorisch
gegen Krankheit versichert, während dies bei uns frei ist.
Das Vermögen aller anerkannten Krankenkassen betrug
Ende 1926 — 45,861.503 Fr., im Durchschnitt auf ein
genußberechtigtes Mitglied 39.51 Fr. Die jährliche Bundes-
subvention beträgt seit einigen Jahren I Mill. Franken.
Aus der Statistik ergibt sich, daß das Vermögen der
Kassen sicher und leicht realisierbar angelegt ist. Die An-
läge in Liegenschaften. Hypotheken und Beteiligungen
macht 10°/o des Gesamtoermögens aus. In Prozenten
ausgedrückt machen die Anlagen bei Sparkassen 22 "/<>, in
Obligationen von Bund und Kantonen 46 bei Privat-
banksn und Konsumgenossenschaften 12°/«; bei den Be-
triebsinhabern sind nur 5 "/« angelegt, in Betriebskassen.

MbsMMîkA.
Handwerker- und Gewerbeverein Jas und Um-

gebung. An einer von zirka 100 Mann besuchten Ver-
sammlung in Ins (Bern) wurde nach einem Referat des
kantonalen Gewerbesekretärs, Wen g er, die Gründung
eines Handwerker- und Gewerbevereins Ins und Um-
gebung beschlossen.

MsstêîlWgwêîe«
Die Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung in

Murten wird vom 27. August bis 11. September
1927 abgehalten. AIs Anmeldetermtn ist der 1. Mai
festgesetzt.

HHlz-Marktberichèe.
Vom Holzmarkt im Sadischen Schwarzwald. (Korr.)

Das Rundholzgeschäft war in den letzten Wochen immer
noch lebhaft, der Umsatz aus Nadelstammholz beträcht-
lich; einzelne Forstbezirke sind so ziemlich ausverkauft.
Die Stimmung im Einkauf ist immer noch zuversichtlich,
wenn auch die Preisbewegung nach oben entschieden ruhi-
ger geworden ist. Im Schwarzwald wurden etwa 130
Prozent der Landesgrundpreise für Fichten- und Tannen-
stammholz bezahlt. Nach Ansicht der maßgebenden Stel-
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